
MINISTERIUM FÜR VERKEHR 
BADEN - WÜRTTEMBERG

Postfach 10 34 52 • 70029 Stuttgart 
E-Mail: poststelle@vm.bwl.de 
FAX: +49 (711) 89686-9020

An die
Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg 
Frau Muhterem Aras MdL 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Str. 3 
70173 Stuttgart

Stuttgart 4. April 2023 
  

   

  

nachrichtlich

Staatsministerium
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Ihr Schreiben vom 14. März 2023

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

das Ministerium für Verkehr beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie haben sich die Zulassungszahlen der im Stadt- und Landkreis Heilbronn zu
gelassenen Fahrzeuge nach den unterschiedlichen Schadstoffklassen und An
triebsarten seit 2018 entwickelt (unter jeweiliger Angabe der Kraftstoffart, Antriebs
art, Fahrzeugklasse)?

2. Wie viele Fahrzeuge wurden seit 2018 jährlich im Stadt- und Landkreis Heiibronn 
zugelassen und abgemeldet (unter jeweiliger Angabe der Kraftstoffart, Antriebsart, 
Fahrzeugklasse)?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be
antwortet.
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Die Anlagen 1 und 2 umfassen Informationen zu den gestellten Fragen auf der 
Grundlage von öffentlich verfügbaren Daten des Kraftfahrt-Bundesamts für die 
Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg seit 2018.

Eine Erhebung von zusätzlichen Daten, welche nicht über das Kraftfahrt-Bundes- 
amt öffentlich zur Verfügung stehen, wäre mit einem unverhältnismäßig hohen Auf
wand verbunden und in der vorgegebenen Zeit nicht möglich.

3. Wie gestaltete sich am 1. Januar 2023 die Verteilung der Baujahre der zugelasse
nen Fahrzeuge im Stadt- und Landkreis Fieilbronn (nach Kraftstoff- und Antriebs
art)?

Die Baujahre der zugelassenen Fahrzeuge in den Stadt- und Landkreisen in Ba
den-Württemberg sind nicht bekannt. Das Baujahr ist kein Fahrzeugdatum, wel
ches nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) durch die Zulassungsbe
hörden bei einem Zulassungsvorgang zu erheben ist.

4. Wie hat sich die Zahl der öffentlichen und privaten Ladepunkte für die E-Mobilität 
im Stadt- und Landkreis Fieilbronn seit 2018 entwickelt?

Für die Entwicklung der öffentlich zugänglichen Ladepunkte in den Stadt- und 
Landkreisen in Baden-Württemberg seit 2018 wird auf Anlage 3 verwiesen. Die 
Anzahl an nichtöffentlich zugänglichen bzw. privaten Ladepunkten ist nicht be
kannt.

5. Wie viele Anträge der Förderung „Charge@BW“, bei der das Land Ladestationen 
fördert, sind bisher aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn eingegangen und mit 
welchem Gesamtvolumen bewilligt worden?

Auf Anlage 4 wird verwiesen.
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6. Wie viele Anträge des Förderprogramms „BW-e-Solar-Gutschein“, durch das das 
Land Elektroautos und Wallboxen fördert, sind 2022 und 2023 aus dem Stadt- und 
Landkreis Heilbronn eingegangen und mit welchem Gesamtvolumen gefördert 
worden?

Auf Anlage 5 wird verwiesen.

7. Wie hoch war die jährliche Abgabemenge von Kraftstoff im Stadt- und Landkreis 
Heilbronn seit 2018 (gelistet nach Kraftstoffart und Jahr)?

Die jährliche Abgabemenge von Kraftstoff in den Land- und Stadtkreisen in Baden- 
Württemberg ist nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung des Ministers
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Berthold Frieß 
Ministerialdirektor




